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Ibb. 16. Seitutig gegen ben @ee, t>or bem Ulbfenfen (25. ®e§. 1924).

für, bof) raaffergefâttigteê, cor Suftptritt möglichft ge*

fdphteS .pois eine gerabep unbegrenzte SebenSbauer ïjat.
gut bie perlegte 3tbroafferleitung treffen bie gleiten

Uniftänbe p; fie ift audj am tpchfien ©nbe ftetS nom
SBaffer überfiaut.

^ebenfalls mar eS oerbienftltd), non ber Kunftfeibe*
fabriC, mie a on ben jmei obgenannten fd^raeigexifefien

Unternehmern, baff einmal mit einer größeren |>otpoht>
anlage ein Setfud) gemocht mürbe.

Deisler, $ngr„ IRorfd^ad^.

Hu$$tellu«fl$we$e«.
3Jluftetf(hcutte ber fSdsrneiprifdjen tanönsirtfdjaft*

tidjett tSuèftefiîmg Sem 1925. (SRttget.) ®aS tanb*
mirtf<haftlid)e Sauamt be§ Schroeizerifcher.
Säuern oerbanbeS mirb an ber Sdjmeizerifdien tanb*
roirlfçhaftlidjen Stusfießung in Sern eine SRufterfchennc
errichten, $n biefer foßen bie beften unb p>ectmäjjfigften

©inrid)tungen oerroenbet merben. ®aS Sauamt mirb

p biefem ßmede auch ginnen als ©tnzetauSfteßer bei=

Steden, bie in ber Sage finb, fotdje @tnrid)tungen p
liefern. 9US foldje fomtuen in Setradji:

©tallroänbe* unb ©edenfgfieme, gütte*
rungSeinridjtungen, 9lnbinbeoorrid)tungen,
©elbftiränten, Sobenbetage, mafd)inelle@in»
rid)tungen für bie Scheune unb Serarbeitungen, gui
terlüche unb 9Jlild)!ammer, fomte für bie fjauchebereitung.

®te Slusfteßer in ber SRufierfcheime merben mie bie

übrigen ©injelauSfleßer belpnbelt unb finb roie biefe
prämiexungSberechtigt.

®ie SInmelbungen finb unter Seilage eines genauen
SefdjxiebeS mit Ibbilbungen unb iReferenjen über praß
tifc^e Semährung bis pm 28. gebruar 1925 an öa§

Sanbmirtfchafttidje Sauamt beS Schmeije*
rtfdjen SauernoerbanbeS tu Srugg einpfenben.

üolfeswiitscftaft.
©efehentnmtf öfter ben tpfunöftrief. ®er ©efeh=

entmurf über ben fßfanbbrief ift fertiggefiellt. ®ie Sot*
fdjaft bap befinbet fidj in SluSaxbeitung. ®aS gtnanj*
bepartement beabfidjtigt, bie Sorlage bem SunbeSrat
nod) cor ber grühjahxSfeffion beS fßarlamenteS p untere
breiten, fo baff bie State oorauSfichtlid) ihre Kommiffionen
im Saufe ber Seffton merben befteßen töntien. ®a§
©efet) bafiert bezüglich ber fßfanbbtiefauSgabe auf bem

©pftem ber ®ezentraIifation. gur 2tuSgabe berechtigt
finb oorab bie Kantonalbanten unb bie größeren £>X)po*

theîenbanfen, fobann bie.ißfanbbrtefjentrale, ber fi<| aße

anbern Sauten unb Waffen anfchliefjen tonnen.

9ta)iftott foIothmnifdfUantoMalen Saagefegeä.
®ie Sorlage, bie ber iRegierungSrat bem KantonSrat
unterbreitet, bepiecft eine Seitreoifion be§ tautoualen
Saugefe^eS. ®iefeS foß burd) bie 2lufnat)me einer Se*
ftimmung ergänzt merben, roonad) ©emeiubeu, bie ba§

oorgefeljene SaupIanoerfat)ren mc|t einführen, ein nom
9ïegterung§rat aufpfteßenbeS 9tormaI*Saurcgletnent pr
Inmenbung p bringen haben. ®ie fRotmenbigteit t)ier-
für ergab fid) aus bem Umftanb, baff immer nocl) pljß
reiche ©emeiubeu feiuetlei bau* unb fanitätSpoIiptllche
2Iu§führiing§oorfd)riften pm fantonalen Saugefeh befthen.

$oïâ*3^arftï>erid)t£-
Itolprlöfe im Katttoft Sdjttpi. (Korr.) ®er Ijolj*

tjanbel ift bei uns bis heute noch uid)t in ben richtigen
©d)mung gefommen. ®ie Stachfrage ift im großen unb

ganpn flau, unb bort, mo etue folche noch norhanben
ift, mirb ftart auf bie greife gebrüdt. @S ^at jebod)
ben Slnfd^eitt, ba| fid) bie aßgemeine SRarttlage bocft
mieber belebt. SDRefjrcre gro^e ©ubmiffionen uttb Steige*
ruugen, mie fie im fcftroeijerifchen SRitteflanbe üblich finb
unb bie gemöhnli^ bie Stichlfdinur für ben §anbel biß
ben, finb nun oorüber. ®abei mürben butd)fd)nittlid)
bie lehtjährigen greife erjielt. ®ie ©rgebniffe bürften
aud) für unfere ©egenb abtlärenb mirten, foba^ ange*
nommen merben tann, ber fmlshanbel noßjtehe fi^ nun
in bem lehtjährigen Éahmen, pmal bie fßreife für ner*
fcfjtebene Sortimente non Qmportholj auch bie ,&öhe be§

einheimtfdjen ^oljeS erreicht haben.
Stachfolgenb einige Angaben non ben fpoljetlöfen ber

htefigen Korporationen in ber legten 3eit unb jmar in
ber fpttupifaehe für aufgerüfteteS îrâmelholj :

Sei ber ©teigerung ber Korporation SBoIIerau
mürben für galjträmel mit 0,67 m'' SRittetftamm gran*
ten 49.80, für $äfetträmet mit 0,32 m'* mittlerer ©tärte
gr. 43.30 unb für griesträmel mit 0,18 m® STtittetftüd
gr. 35.80 pro m® bephW* ®ie StufarbeitnngSfoften be*

tragen im SDtittet gr. 7.50 pro m®. ®er SranSport bi§

pr Station ert)eifd)t bort pro m® je nach Sage gr, 3
bi§ 6.

®ie Dberattmeinb Korporation oeräufjerte
in Stothenthurm bret gröfjere fßartien ïrûmet unb
jmar eine tßartie groeiter unb britter Qualität, oon 72 m®

mit 0,35 m® mittlerer Störte für gr. 36.85 per m®.

Öiep fominen bie Koften für ben transport, bahnoer*
laben p gr. 7.50 per m® angenommen, ©in roeitereS
Quantum oon 84 m®, exfte bis jroeite Qualität, SRittel*
ftüd, 0,44 m® für gr. 44 pro m® mit SluStagen oon
gr. 5 pro m® Serlab un g. ®ie brüte partie mit 49 m®

mittlerer Starte oon 0,43 m®, Sortimente II. Qualität,
für gr. 38.15 pro m®. SranSportfoften unb Serlaben
gr. 6 pro m®.

In ber am oergangenen 13. ganuar ftattgefunbenen
©ant remitierte für bie Korporation ®orf*Sinnen
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Abb. 16. Leitung gegen den See, vor dem Absenken fiS. Dez. 1924).

für, daß wassergesättigtes, vor Luftzutritt möglichst ge-

schütztes Holz eine geradezu unbegrenzte Lebensdauer hat.
Für die verlegte Abwasserleitung treffen die gleichen

Umstände zu; sie ist auch am höchsten Ende stets vom
Wasser überftaut.

Jedenfalls mar es verdienstlich, von der Kunstseide-

fabrik, wie von den zwei obgenannten schweizerischen

Unternehmern, daß einmal mit einer größeren Holzrohr-
anlage ein Versuch gemacht wurde.

^E. Kehl er, Jngr., Rorschach.

»«MttttMgMesW.
Mustekscheune der Schweizerischen lsndwirtschaft-

lichen Ausstellung Bern 1923. (Mtgst.) Das land-
wirtschaftliche Bauamt des Schweizerischen
Bauernverbandes wird an der Schweizerischen land-
wirtschaftlichen Ausstellung in Bern eine Musterscheune
errichten. In dieser sollen die besten und zweckmäßigsten
Einrichtungen verwendet werden. Das Bauamt wird
zu diesem Zwecke auch Firmen als Einzelaussteller bei-

ziehen, die in der Lage sind, solche Einrichtungen zu
liefern. Als solche kommen in Betracht:

Stallwände- und Deckensysteme, Fütte-
rungs eiurichtun gen, Anbindevorrichtungen,
Selbsttränken, Bodenbeläge, maschinelle Ein-
richtungen für die Scheune und Verarbeitungen, Fut-
terküche und Milchkammer, sowie für die Jauchebereitung.

Die Aussteller in der Musterscheune werden wie die

übrigen Einzelaussteller behandelt und sind wie diese

prämierungsberechtigt.
Die Anmeldungen sind unter Beilage eines genauen

Beschriebe?- mit Abbildungen und Referenzen über prak
tische Bewährung bis zum 28. Februar 1925 an das

Landwirtschaftliche Bauamt des Schweiz?-
rischen Bauernverbandes in Bru g g einzusenden.

VSMMttKâ
Gesetzentwurf über den Pfandbrief. Der Gesetz-

entwurf über den Pfandbrief ist fertiggestellt. Die Bot-
schaft dazu befindet sich in Ausarbeitung. Das Finanz-
département beabsichtigt, die Vorlage dem Bundesrat
noch vor der Frühjahrssession des Parlamentes zu unter-
breiten, so daß die Räte voraussichtlich ihre Kommissionen
im Laufe der Session werden bestellen können. Das
Gesetz basiert bezüglich der Pfandbriefausgabe auf dem

System der Dezentralisation. Zur Ausgabe berechtigt
sind vorab die Kantonalbanken und die größeren Hypo-
thekenbanken, sodann die Pfandbriefzentrale, der sich alle
andern Banken und Kassen anschließen können.

Revision des sslothmnisch-kantonalen Bangesetzes.
Die Vortage, die der Regierungsrat dem Kantonsrat
unterbreitet, bezweckt eine Teilrevision des kantonalen
Baugesetzes. Dieses soll durch die Aufnahme einer Be-
stimmung ergänzt werden, wonach Gemeinden, die das
vorgesehene Bauplanverfahren nicht einführen, ein vom
Regierungsrat aufzustellendes Normal-Baureglement zur
Anwendung zu bringen haben. Die Notwendigkeit hier-
für ergab sich aus dem Umstand, daß immer noch zahl-
reiche Gemeinden keinerlei bau- und sanitätspolizeiliche
Ausführungsvorschristen zum kantonalen Baugesetz besitzen.

HslZ-MKMberichte.
Holzerlöse im Kanton Schwyz. (Korr.) Der Holz-

Handel ist bei uns bis heute noch nicht in den richtigen
Schwung gekommen. Die Nachfrage ist im großen und
ganzen flau, und dort, wo eine solche noch vorhanden
ist, wird stark auf die Preise gedrückt. Es hat jedoch
den Anschein, daß sich die allgemeine Marktlage doch
wieder belebt. Mehrere große Submissionen und Steige-
rungen, wie sie im schweizerischen Mittellande üblich find
und die gewöhnlich die Richtschnur für den Handel bil-
den, sind nun vorüber. Dabei wurden durchschnittlich
die letztjährigen Preise erzielt. Die Ergebnisse dürften
auch für unsere Gegend abklärend wirken, sodaß ange-
nommen werden kann, der Holzhandel vollziehe sich nun
in dem letztjährigen Rahmen, zumal die Preise für ver-
schiedene Sortimente von Jmportholz auch die Höhe des

einheimischen Holzes erreicht haben.
Nachfolgend einige Angaben von den Holzerlösen der

hiesigen Korporationen in der letzten Zeit und zwar in
der Hauptsache für aufgerüstetes Trämelholz:

Bei der Steigerung der Korporation Wollerau
wurden für Falzträmel mit 0,67 m" Mittelstamm Frau-
ken 49.80, für Täfelträmel mit 0,32 m" mittlerer Stärke
Fr. 43.30 und für Friesträmel mit 0,18 m" Mittelstück
Fr. 35.80 pro in" bezahlt. Die Aufarbeitungskosten be-

tragen im Mittel Fr. 7.50 pro rn". Der Transport bis
zur Station erheischt dort pro in" je nach Lage Fr. 3
bis 6.

Die Oberallmeind - Korporation veräußerte
in Rothenthurm drei größere Partien Trame! und
zwar eine Partie zweiter und dritter Qualität, von 72 rn"
mit 0,35 m" mittlerer Stärke für Fr. 36.85 per in".
Hiezu kommen die Kosten für den Transport, bahnver-
laden zu Fr. 7.50 per m° angenommen. Ein weiteres
Quantum von 84 in", erste bis zweite Qualität, Mittel-
stück, 0,44 in" für Fr. 44 pro m" mit Auslagen von
Fr. 5 pro in" Verladung. Die dritte Partie mit 49 m"
mittlerer Stärke von 0,43 in", Sortimente II. Qualität,
für Fr. 38.15 pro in". Transportkosten und Verladen
Fr. 6 pro m".

An der am vergangenen 13. Januar stattgefundenen
Gant resultierte für die Korporation Dors-Binzen
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